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VERORDNUNGSBLATT DER 

GEMEINDE NÜZIDERS 
Jahrgang 2025  Ausgegeben am 29. August 2025 

7. Verordnung: Räumlicher Entwicklungsplan 

 

Verordnung der Gemeinde Nüziders 
über einen räumlichen Entwicklungsplan 

 
Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Nüziders vom 14. November 2024 

wird gemäß § 11 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes, LGBl.Nr. 39/1996, in der Fassung LGBl.Nr. 28/2011, 
Nr. 4/2019 und Nr. 57/2023 verordnet: 

 

§ 1  
Der räumliche Entwicklungsplan der Gemeinde Nüziders wird gemäß dem Textteil in der 

angeschlossenen Anlage 1 und dem Plan in der angeschlossenen Anlage 2 erlassen. 

 

§ 2 
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt der räumliche Entwicklungsplan der Gemeinde Nüziders vom 

11. Juni 2015 außer Kraft. 

 

 

Der Bürgermeister: 
F l o r i a n  T h e m e ß l - H u b e r  

 
 
Anlagen: 

Anlage 1 

Anlage 2 
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Gemeinde Nüziders 
 

Verordnungstext 
zum Räumlichen Entwicklungsplan 

 

gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.11.2024 

 

 

 

1. Abschnitt: Siedlungsraum 

§ 1  
Siedlungsrand 

(1) Siedlungsrand  allgemein: 
Die innere Siedlungsentwicklung, d.h. die vorrangige Nutzung und Entwicklung bestehender Bauflächen 
hat Vorrang gegenüber Bauflächenausweitungen. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden wird dazu ein mittelfristiger Siedlungsrand festgelegt (siehe Anlage 
tiert sich weitgehend an den Bauflächengrenzen lt. Flächenwidmungsplan. 

(2) Siedlungsrand  Hangzone: 

a) Ein weiteres Hinaufwachsen der Wohnbebauung in die Hangzone wird hintangehalten. V.a. am 
hangseitigen Siedlungsrand sollen Festlegungen auf Bebauungsplanebene dieses Ziel unterstützen: 
Wo erforderlich, werden Abstände zum Waldrand festgelegt und Vorgaben zur Bebauung und zur 
Erschließung insbesondere unter Berücksichtigung des Orts- und Landschaftsbildes formuliert. 

b) Im Bereich Vadatsch wird an der Ostgrenze von Gst. 420 aufgrund unklarer Rahmenbedingungen 
(u.a. aus Sicht Bodengeologie, Wildbach- und Lawinenverbauung, Waldbewirtschaftung) kein Sied-
lungsrand festgelegt. Als Grundlage für eine Bauflächenwidmung für Gst. 422 sind die Anforderun-
gen aus Sicht Wildbach- und Lawinenverbauung und Geologie sowie aus forsttechnischer Sicht unter 
Einbeziehung der zuständigen Amtssachverständigen zu klären. Eine Bauflächenwidmung nach Nor-
den und Osten über das Gst. 422 hinaus ist nicht vorgesehen.  

(3) Siedlungsrand  Betriebsgebiet-Unterfeld: 
Für das Betriebsgebiet im Unterfeld wird zwischen der Einmündung der Straße Im Auland in die L190 
und der Gemeindegrenze zu Bludenz aufgrund der unklaren Entwicklungsoptionen (Erschließung, 
Hochspannungsfreileitungen, Betriebliche Entwicklungsabsichten etc) kein mittelfristiger Siedlungsrand 
festgelegt. 

- Flächeneffiziente Entwicklung  - und Energiestandards  
; 

- Abstimmung mit verkehrlichen Entwicklungsüberlegungen (zB Knoten L190/L81). 
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(4) Siedlungsrand  Bereich Laz: 

a) Die sensible Kulturlandschaft soll erhalten und eine weitere Zersiedelung der Landschaft vermieden 
erücksichti-

gung der aktiven landwirtschaftlichen Betriebe, des Landschaftsbildes und des bestehenden Ensem-
bles (Kapelle) enge Grenzen für die bauliche Entwicklung. Lösungen zur Sicherung und Adaptierung 
des rechtmäßigen Gebäudealtbestandes außerhalb der Siedlungsränder werden im Rahmen gelten-
der raumplanungsgesetzlicher Bestimmungen gesucht. 

b) Im Bereich der Gst. 3107/1, 3107/2,  3105, 3106 und 3093 ist im Zielplan (Anlage 2) ein Siedlungs-
weiler festgelegt. Ein mittelfristiger Siedlungsrand ist hier nicht festgelegt. Möglichkeiten und Rah-
menbedingungen für eine Bauflächenwidmung und Bebauung sind im Zuge eines allfälligen Flächen-
widmungsplan-Änderungsverfahrens samt Umweltprüfung zu klären. Voraussetzungen für eine Bau-
flächenwidmung und Entwicklung sind insbesondere: 
- die Berücksichtigung von Nutzungsbeschränkungen v.a. durch die Gefahr von Hangrutschungen; 
- die Berücksichtigung des Orts- und Landschaftsbildes bzw. die Minimierung negativer Auswirkun-

gen auf diese; auch durch Erschließungsmaßnahmen. 

(5) Siedlungsrand  Ferienwohngebiet Muttersberg: 

a) Bauflächen - Ferienwohngebiet  Besondere Flächen für Ferienwohnungen werden nicht ausgewei-
tet. 

b) Ausnahmen sind nur im Bereich des im REP-Zielplan (Anlage 2) festgelegten Siedlungsweilers  
zulässig. Ein mittelfristiger Siedlungsrand wird hier nicht festgelegt. Eine Flächenwidmung 

Baufläche - Ferienwohngebiet  Besondere Flächen für Ferienwohnungen ist auf Grundlage einer 
Umweltprüfung, einer Beurteilung durch die einzubeziehenden Amtssachverständigen und einer 
raumplanungsfachlichen Beurteilung möglich. 

 Voraussetzungen für eine Flächenwidmung und Entwicklung sind insbesondere: 
- Berücksichtigung von Gefahrenzonen und Nutzungsbeschränkungen 
- Berücksichtigung des Orts- und Landschaftsbilds bzw die Minimierung negativer Auswirkungen 

auf diese; auch durch Erschließungsmaßnahmen. 

(6) Ausnahmeregelung zum Siedlungsrand: 

a) Kleinräumige Abrundungen der Bauflächengrenze über den Siedlungsrand lt Zielplan (Anlage 2) hin-
aus bis zu einer Größe von jeweils rd 200m² sind zulässig, sofern eine raumplanungsfachliche Prü-
fung keinen Widerspruch zu den Raumplanungszielen nach Vlbg RPG und sonstigen im REP formu-
lierten Grundsätzen, Zielen und Maßnahmen erbringt.  

b) Kleinräumige Abrundungen sind insbesondere dann möglich, wenn sie Vorhaben und Planungen im 
öffentlichen Interesse ermöglichen oder unterstützen. Kriterien für die o.a. raumplanungsfachliche 
Prüfung sind insbesondere: 

- Es handelt sich vorrangig um eine Abrundung der Bauflächengrenze oder um eine Lückenfüllung. 
Es entstehen keine sogenannten Bauflächenfinger. 

- Neu entstehende Bauflächen sind im Rahmen des bestehenden Wegenetzes erschließbar, 
dh es sind keine weitreichenden neuen Erschließungsmaßnahmen erforderlich.  

- Durchlässigkeit für Fußgänger:innen / Radfahrer:innen ist gewährleistet und gesichert. 
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- Die erforderliche Leitungsinfrastruktur (Kanal, Wasser etc) ist vorhanden bzw mit vertretbaren 
Mitteln herstellbar.  

- Zukünftige Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen im Standortumfeld werden nicht 
beeinträchtigt. 

- Natürliche Ressourcen und Ziele zum Schutz und zur Entwicklung von Grün- und Freiräumen 
werden nicht beeinträchtigt. 

- Es sind keine unverhältnismäßigen öffentlichen Aufwendungen zu erwarten.  

c) Diese Ausnahmeregelung für kleinräumige Abrundungen gilt nicht für als Baufläche oder Bauerwar-
tungsfläche - Ferienwohngebiet  Besondere Flächen für Ferienwohnungen festgelegte Flächen. 

§ 2  
Instrumente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung 

(1) Vertragsraumplanung: 

a) Es werden nur Flächen als Bauflächen gewidmet, für die ein konkretes Bauprojekt ansteht und/oder 
konkrete Konzepte (zB Erschließungs- und Umlegungskonzepte) vorliegen.  

b) Dazu wird die Anwendung des Instruments Vertragsraumplanung vorrangig in folgenden Bereichen 
geprüft: 
- in Umlegungsgebieten 
- in für die Zentrumsentwicklung relevanten Bereichen: im Ortskern, um den Ortskern, zwischen 

Ortskern und Bahnhof 
- im Bereich der als Bauerwartungsfläche-Wohngebiet gewidmeten Flächen im Bereich der Straßen 

Mitteläule und Erlenau  vgl. §5. Abs.4. 
- Für den geplanten Hotelstandort am Bühelweg  -

 2). 

c) Die gemäß § 38a RPG zulässigen Vereinbarungen und Sicherungsmittel werden abhängig von den 
konkreten Standortgegebenheiten und den am jeweiligen Standort geltenden Entwicklungszielen 
festgelegt. 

d) Zur Schaffung von leistbarem Wohnraum wird insbesondere 
nes Optionsrechtes auf Erwerb des Eigentums an den Grundflächen, auf die sich die Vereinbarung 
bezieht, durch die Gemeinde oder einen von ihr namhaft gemachten Dritten, der die Grundflächen 

 geprüft. 

(2) Bodenpolitik: 

a) Bodenpolitische Maßnahmen (zB Grundkauf, Grundtausch, Kooperationen mit Entwicklungspart-
nern) ergänzen die Bemühungen der Gemeinde um eine zielgerichtete Siedlungsentwicklung. Sie 
orientieren sich an den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde. Damit sollen die Chancen auf eine 
standortgerechte Flächennutzung vergrößert werden und soll ein Beitrag zur Schaffung von leistba-
rem Wohnraum geleistet werden. 

b) Der Fokus richtet sich dabei auf das Verfügbarmachen aus Sicht der Gemeindeentwicklung sinnvoller 
Flächenreserven. 
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(3) Bebauungsplanung: 

a) Der Bebauungsplan der Gemeinde wird überarbeitet und an aktuelle Bedürfnisse und Herausforde-
rungen angepasst. Grundlage dafür sind u.a. die im Räumlichen Entwicklungsplan formulierten 
Grundsätze und Ziele. Dabei werden ergänzende quantitative und qualitative Kriterien und Festle-
gungen geprüft, zB: 
- Rahmenbedingungen für die Bebauung in sichtexponierten Hanglagen; 
- die bereichsweise Festlegung von Mindestbebauungsdichten; 
- Festlegungen zur Freiraumsicherung und -gestaltung, 
- Dachbegrünung; 
- Beschränkung der Flächenversiegelung  
- Entwässerung: Retention, Ableitung, Versickerung von Niederschlagswasser; 
- zentrumsfördernde Festlegungen: zB Geschoßhöhen im Erdgeschoß 
- Festlegungen für eine siedlungsverträgliche Mobilität (zB für Zufahrt und Parkierung). 

b)  

c) Rahmenbedingungen für die bauliche Entwicklung in Betriebsgebieten (im Flächenwidmungsplan als 
Bau- oder Bauerwartungsflächen-Betriebsgebiet I und II festgelegte Flächen) werden unter Berück-
sichtigung der Standortgegebenheiten und der betrieblichen Erfordernisse formuliert. 

§ 3  
Verdichtung 

(1) Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit der beschränkten Ressource Boden wird eine maßvolle, auf die 
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abgestimmte, bauliche Verdichtung angestrebt. Dies gilt insbeson-
dere: 

a) im/um den Ortskern; v.a. hangseitig und in Richtung Bahnhof; 

b) entlang der L91; vor allem zwischen Ortszentrum und der Gemeindegrenze zu Bludenz; 

c) im und um den Bahnhof, insbesondere die Bereiche oberhalb des Bahnhofs in Richtung 
Ortszentrum; 

d) in den Betriebsgebieten. 

(2) Verdichtungszonen werden nicht festgelegt. 

(3) In der Hangzone oberhalb des Ortskerns werden bei allen Verdichtungsmaßnahmen insbesondere auch 
die Auswirklungen auf das Orts- und Landschaftsbild beachtet. Die Rahmenbedingungen dazu werden 
im Bebauungsplan formuliert. 

(4) Bei Entwicklungsmaßnahmen an der Gemeindegrenze zu Bludenz wird eine Abstimmung mit der Stadt 
Bludenz angestrebt. 

(5) Zur Abstimmung öffentlicher und privater Interessen wird eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit Grund-
eigentümer:innen; Bauträgern, Projektentwicklern etc angestrebt. Öffentliche Interessen an der Sied-
lungsentwicklung werden dabei formuliert und auf Ebene der Bebauungsplanung eingebracht. Diese 
sind insbesondere: 
- Ortsbauliche Einbindung / Erhaltung und Weiterentwicklung des Ortsbildes  
- Im Ortskern: Zentrumsbelebende Erdgeschoßzonen, zB durch zentrumsfördernde  



AZ: Nü031.1-1/2021 Anlage1 

REP Nüziders  Verordnungstext Seite 5 

- Nutzungen und Eingangssituationen und Raumhöhen die vielfältige, auch gewerbliche  
- Nutzungen ermöglichen; 
- Freiraumgestaltung und -funktion: Spielraumangebot über der Mindestnorm; gemeinsame Lösungen 

anstatt isolierter Einzellösungen 
- Durchwegung für Fußgänger:innen und Radfahrer:innnen / Fahrradinfrastruktur 
- ÖPNV-Erschließung 
- Nachhaltigkeitsziele wie zB Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien, Minimierung der 

Flächenversiegelung, Flächenentsiegelung, Retention und Ableitung von Meteorwasser etc. 

§ 4  
Durchmischung 

(1) Eine kleinräumige Durchmischung verträglicher Nutzungen soll zentraler Bestandteil der Siedlungsent-
wicklung sein. 

(2) Eine Durchmischung von Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Dienstleistungen etc) wird dabei 
vorrangig im Ortskern angestrebt. Damit soll das Dorfleben gefördert, flächeneffiziente Siedlungsstruk-
turen geschaffen, und das Ziel - und Radwegverbindungen  

(3) In den Wohnquartieren hat das Wohnen Vorrang und darf nicht beeinträchtigt werden. 

(4) Nutzungskonflikte werden durch eine vorausschauende Flächenwidmungs-, Bebauungs- und Projektpla-
nung vermieden. Die Gemeinde fordert dazu eine Grundgrenzen übergreifende Betrachtung und Heran-
gehensweise. 

§ 5  
Gesamtbetrachtung zusammenhängender Flächenreserven 

(1) Größere zusammenhängende Flächenreserven werden auf Grundlage einer Gesamtbetrachtung und ggf 
schrittweise entwickelt. Dabei soll auch am Umfeld Maß genommen und die Nachbarschaft berücksich-
tigt werden. Entwicklungsoptionen und Entwicklungspotenziale über Projekt- und Grundstücksgrenzen 
hinaus sollen untersucht werden. Die Beachtung folgender Aspekte ist dabei vorrangig erforderlich: 
- Nachbarschaftsverträglichkeit und ortsbauliche Einbindung 
- Orts- und Landschaftsbildverträglichkeit  
- Erschließung: Zufahrt, Parkierung, Durchwegung für den Fuß- und Radverkehr 
- Freiraumversorgung / Freiraumkonzeption / hohe Freiraumqualität 
- Standortverträgliche Durchmischung unterschiedlicher Nutzungen  
- Nahversorgung 

(2) Ansatzpunkte für eine Gesamtbetrachtung sind insbesondere Projekte 
- im und um den Ortskern; 
- in sensiblen Bereichen (zB in einsehbare Hanglagen); 
- die infolge Lage und Größe die bestehende Siedlungsstruktur deutlich verändern können. 

(3) Eine in Detaillierungsgrad und Aussageschärfe der Objektplanung entsprechende Freiraum- und 
Erschließungskonzeption soll Bestandteil dieser Gesamtbetrachtung sein.  
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(4) Die Gesamtbetrachtung als Grundlage für die Entwicklung  der als Bauerwartungsfläche-Wohngebiet 
gewidmeten Flächen im Bereich der Straßen Mitteläule und Erlenau berücksichtigt dabei insbesondere 
auch die durch die Nachbarschaft zu den nördlich und westlich angrenzenden BB-I-Flächen gegebene 
Lärmproblematik. Konkrete Maßnahmen werden auf Ebene der Bebauungsplanung festgelegt. Zur Absi-
cherung öffentlicher Interessen, insbesondere zur Vermeidung bzw Minimierung von Lärmbelastungen 
wird als Grundlage für eine Bauflächenwidmung ein Raumplanungsvertrag abgeschlossen  

§ 6  
Ortsbild / alte Bausubstanz / Leerstand 

(1) Altbestand (insbesondere ortsbildprägende Gebäude und Ensembles) soll erhalten und Leerstand 
vermieden werden. 

(2) Die Reaktivierung von Leerstand wird angestrebt. Mögliche Maßnahmen dazu sind: 

a) auf Ebene der Bebauungsplanung und durch Information und Bewusstseinsbildung die Grundlagen 
dafür schaffen; 

b) unter Einbeziehung der Eigentümer:innen Konzepte und Strategien entwickeln, wie erhaltenswerte 
Gebäude erhalten und in Wert gesetzt werden können: 

§ 7  
Innerörtliche Grünstrukturen 

(1) Innerörtliche Freiräume und Freizeiteinrichtungen werden gesichert. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Spiel- und Sportplätze und Parkanlagen. 

(2) 
 

(3) Für das Ortsbild und die Siedlungsstruktur bedeutende Grünstrukturen und Grünverbindungen sollen 
erhalten und nach Möglichkeit weiterentwickelt und neu geschaffen werden, auch als Ersatz für im Zuge 
der schrittweisen Bebauung gewidmeter Bauflächen verloren gehende innerörtliche Grünstrukturen. 
Dabei wird auf eine Kombination mit dem örtlichen Wegenetz und dessen Ausbau geachtet. Ziel sind 
Grüne und attraktive Fuß- und Radwegverbindungen durch das Dorf. 

(4) Begleitgrün an der Ill und entlang der Bäche soll erhalten werden. 
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2. Abschnitt: Sozialraum 

§ 8  
Öffentlicher Raum 

(1) Der öffentliche Raum wird als örtlicher Lebensraum und Treffpunkt für Bevölkerung und Besucher/ 
Gäste weiterentwickelt; dabei wird auf bestehenden Strukturen und Einrichtungen aufgebaut. 

(2) Sicherung und Ausbau des Angebotes an öffentlichen und privaten Dienstleistungen orientieren sich 
dabei örtlichen Vorzügen, wie zB der zentralen Lage nahe der Bezirkshauptstadt Bludenz und an den 
regionalen Wechselbeziehungen, insbesondere mit Blick über die Gemeindegrenze nach Bludenz. 

§ 9  
Zentrumsentwicklung 

(1) Der Ortskern wird als Gemeindemittelpunkt und Treffpunkt weiter aufgewertet. Dabei wird auf beste-
henden Qualitäten und Potenzialen aufgebaut. Mögliche, zu prüfende bzw zu unterstützende Maßnah-
men dazu sind: 

a) Nahversorgung sichern und ausbauen. Zur Sicherung und Stärkung bestehender Nahversorger 
Möglichkeiten zur Schaffung der widmungsrechtlichen Grundlagen prüfen.  

b) Zur Sicherung der Nahversorgung im Dorf werden keine EKZ-Standorte an der Peripherie neu 
gewidmet. 

c) Soziale und öffentliche Einrichtungen im Zentrum halten und weiterhin im Zentrum konzentrieren; 
dazu Flächen sichern und auf Entwicklungsmöglichkeiten für Gastronomie achten.  

d) Alte Bausubstanz erhalten und nutzen/aktivieren. 

e) Landwirtschaftliche Betriebe als Bestandteil eines dörflichen Ortskerns erhalten. 

f) Zentrumsnahe Bauflächenreserven bebauen; dabei maßvoll verdichten. 

g) Spiel- und Freiräume gemäß Spiel- und Freiraumkonzept weiterentwickeln.  

h) Öffentlichen Straßenraum aufwerten; dh:  
- Vorrang für das Verweilen im Zentrum und für schwache Verkehrsteilnehmer 
- Modell Begegnungszone andenken. 

i) Erreichbarkeit und Durchwegung für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen sichern und nach 
Möglichkeit weiter verbessern. 

(2) Als Bestandteil der Zentrumsentwicklung werden die zusammenhängenden Freiflächen um den Orts-
kern als siedlungsgliedernde Grünstrukturen und für die Landwirtschaft erhalten. Westlich der Schule 
werden damit auch Flächen für eine allfällige langfristige Erweiterung der Schule und/oder ergänzender 
sozialer Infrastrukturen gesichert. 

(3) Für die Bereiche oberhalb (hangseitig) des Ortskerns und um den Bahnhof wird Spielraum für eine maß-
volle Verdichtung geschaffen. Das Maß der baulichen Verdichtung wird im Bebauungsplan festgelegt. 
Die Aufwertung des Bereichs um den Bahnhof berücksichtigt dabei insbesondere auch die Durchwe-
gung für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen in Richtung Ortskern. Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt 
im Bebauungsplan. 
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§ 10  
Gemeinnütziger Wohnbau 

(1) Die Gemeinde unterstützt den gemeinnützigen Wohnbau durch 

a) eine aktive Bodenpolitik; 

b) die Prüfung von diesbezüglichen Potenzialen auf gemeindeeigenen Flächen; 

c) die Anwendung von Raumplanungsverträgen; 

d) die Schaffung von Rahmenbedingungen auf Ebene der Bebauungsplanung. 

(2) Für Wohnanlagen und damit auch für den gemeinnützigen Wohnbau werden insbesondere folgende 
Ziele bzw. Qualitätskriterien angestrebt: 

a) Kleine Einheiten/Wohnanlagen; 

b) kleinteilige Durchmischung mit anderen Wohnformen und Nutzungen (auch innerhalb von 
Gebäuden); 

c) hochwertige Freiräume, standortbedingt auch öffentliche Räume und Treffpunkte; 

d) gute Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Rad und mit dem öffentlichen Verkehr. 

§ 11  
Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

(1) Leistbare Sportplätze und Sportinfrastrukturen sind ein Anliegen der Gemeinde. Das Spiel- und 
Freiraumangebot wird dazu weiterentwickelt.  

(2) Westlich an die Schule angrenzende Freiflächen werden für die Erweiterung der Sportflächen und 
sonstiger ergänzender sozialer Infrastrukturen freigehalten. 

(3) Die Sportanlagen sollen für eine öffentliche Nutzung neben der schulischen Nutzung geöffnet werden. 

(4) Die Erreichbarkeit der Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen und der Naherholungsräume soll weiter 
verbessert werden. 

(5) Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass informelle Spielräume (zB Freiräume an Gewässern, Spielräume 
im Wald und Rodelhügel) zugänglich und nutzbar bleiben. 

(6) Die Aktivierung und (zumindest temporäre) Nutzung von Freiflächen im Siedlungsgebiet (Bauflächen-
reserven, Bauflächeneinschlüsse) wird geprüft. 

§ 12  
Soziale Infrastruktur 

(1) Betreuung und Pflege sowie die medizinische Grundversorgung sollen weiterhin sichergestellt werden. 
Zum bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur ist eine Standort- und Flächenvorsorge erforderlich. 

(2) Das Bildungs- und Kinderbetreuungsangebot wird entsprechend dem Bedarf und der verfügbaren Mittel 
ausgebaut. Die Flächenvorsorge hierfür berücksichtigt auch den zunehmenden Platzbedarf und eine 
Optimierung von Standorten und Einzugsbereichen. 
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(3) Gemeindeübergreifende Kooperationen in den Bereichen öffentliche Verwaltung und soziale Infrastruk-
tur werden beibehalten und, wo möglich und sinnvoll, ausgebaut, zB im Bereich Baurecht. Als 
Kooperationsplattform wird v.a. die Regio Im Walgau genutzt. 

 

 

3. Abschnitt: Freiraum 

§ 13  
Freiräume ums Dorf 

(1) Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden und den natürlichen Ressourcen soll landwirtschaftliche 
Produktionsstandorte, Erholungsräume, ökologische Ausgleichsflächen und Entwicklungsspielräume für 
die nächsten Generationen sichern.   

(2) Die offenen Landschaftsräume in den Hangzonen und der Auwald sollen als Erholungsraum erhalten 
werden; dazu wird auch eine standortgerechte extensive Bewirtschaftung angestrebt. 

(3) Die alpinen Kulturlandschaften am Muttersberg soll als naturnahes Ausflugsziel im Walgau erhalten und 
weiterentwickelt werden. Ökologisch besonders wertvolle Landschaftsräume sollen erhalten werden; 
das sind zB die Streuewiesen im Rieder und die Magerheuwiesen in Laz und Muttersberg.  

(4) Freifläche-Sondergebietswidmungen, die die Kulturlandschaft negativ beeinflussen, werden vermieden. 

(5) Der Bereich um den Friedhof wird als Pufferfläche und als Teil des Naherholungsraumes freigehalten.  

(6)  

§ 14  
Land- und Forstwirtschaft 

(1) Die landwirtschaftlich genutzten Freiflächen im Talboden sollen als landwirtschaftliche Vorrangflächen 
erhalten werden; nicht-landwirtschaftliche Nutzungen sollen hintangehalten werden. Dazu wird die 
Widmung von Freifläche-Sondergebieten restriktiv gehandhabt. Freifläche-Sondergebiete werden nur 
gewidmet, wenn sie nicht im Widerspruch zur landwirtschaftlichen Nutzung stehen und/oder im öffent-
lichen Interesse liegen. 

(2) Landwirtschaftliche Betriebsstandorte sollen gesichert werden. Dazu werden Nutzungskonflikte zwi-
schen Landwirtschaft und sonstigen Nutzungen durch eine vorausschauende Flächenwidmung verhin-
dert, die das Heranrücken sensibler Nutzungen (wie zB der Wohnnutzung) an landwirtschaftliche 
Betriebsstandorte unterbindet. 

§ 15  
Gewässer 

(1) Innerorts wird geprüft, Gewässer zu renaturieren. 

(2) Der Tschalengasee wird als Naherholungsraum erhalten.  
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4. Abschnitt: Wirtschaftsraum 

§ 16  
Wirtschaftsstandort Nüziders 

(1) Die Entwicklung des Wirtschaftsraumes Nüziders orientiert sich an den drei Säulen der Nachhaltigkeit: 
Ökologische, ökonomische und soziale Aspekte werden gleichermaßen gewürdigt. 

(2) Auf bestehenden örtlichen Vorzügen, wie zB der zentralen Lage nahe der Bezirkshauptstadt Bludenz, 
einer breit aufgestellten Wirtschaft und einer guten Versorgung mit Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur wird aufgebaut. 

§ 17  
Betriebsgebiete 

(1) Betriebsgebiete werden vorrangig an verkehrsgünstig gelegenen Standorten im Nahbereich der A14-
Anschlussstellen entlang der Achse Ill / A14 / ÖBB entwickelt. Damit werden die Standortvorteile um die 
A14-Anschlussstellen genutzt; die Verkehrsbelastung von Wohngebieten wird minimiert. 

(2) Bestehende BB-I und -II-Flächen sollen nach Möglichkeit und in Abstimmung mit den betrieblichen Er-
fordernissen effizient genutzt werden; deren verdichtete Bebauung wird angestrebt. Aktivierung und 
effiziente Nutzung bestehender Betriebsflächen und Betriebsflächenreserven haben dabei Vorrang 
gegenüber der Entwicklung neuer Betriebsflächen. 

(3) Bauflächen-Betriebsgebiet sollen Betrieben und Nutzungen vorbehalten bleiben, die diese Widmung 
benötigen. Dazu wird bei Neuwidmung von Betriebsgebieten der Kategorie 1 (BB-I) eine Zonierung 
gemäß § 14 Abs. 5 RPG geprüft. 

(4) Bei der Betriebsgebietsentwicklung wird auf hohe Umwelt- und Energiestandards geachtet. Dazu wer-
den insbesondere nachstehende Ziele berücksichtigt und bei Neuwidmungen privatwirtschaftliche 
Vereinbarungen geprüft: 

a) Minimierung der Flächenversiegelung; wo möglich Flächenentsiegelung; 

b) Nachhaltige Sammlung und Ableitung von Niederschlagswasser; 

c) Durchgrünung (u.a. zur Beschattung); 

d) Dachbegrünung; 

e) Vorrangiger Einsatz erneuerbarer Energie; 

f) Abwärmenutzung. 

(5) Im Betriebsgebiet linksufrig von Schesa und Ill wird auf die durch die Hochwassergefährdung (teilweise 
Lage in der Roten Gefahrenzone) gegebenen Randbedingungen geachtet. Handlungsbedarf wird in Ab-
stimmung mit der WLV geprüft. 

(6) Möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer grenzüberschreitenden, gemeinsamen Standortentwicklung 
werden geprüft. 
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§ 18  
Arbeitsplätze im Dorf 

(1) Nutzungskonflikte werden durch eine vorausschauende Flächenwidmung vermieden, zumindest mini-
miert. Bei Neuwidmungen wird die ergänzende Anwendung des Instruments Vertragsraumplanung 
geprüft. 

(2) Der Dorfkern von Nüziders wird als durchmischtes Zentrum weiterentwickelt, in dem auch ortsverträgli-
che Betriebe Platz finden  vorrangig Dienstleistungsbetriebe und öffentliche Einrichtungen, aber auch 
nachbarschaftsverträgliche Kleinbetriebe und Beherbergungsbetriebe. 

(3) Für den Hotelstandort am Bühelweg werden Möglichkeiten zur Betriebserweiterung geprüft und ggf. 
geschaffen. Bebauung und Erschließung (Zufahrt, Parkierung) sollen orts- und landschaftsbildverträglich 
erfolgen. Aufgrund der von Lage und infolge der Nachbarschaft zur Wohnnutzung wird bei allen Ent-
wicklungsmaßnahmen die Lärmproblematik insbesondere beachtet. Lärmbelastungen sollen minimiert 
werden. Zur Absicherung öffentlicher Interessen, insbesondere zur Vermeidung bzw Minimierung von 
Lärmbelastungen wird als Grundlage für eine FS-Widmung ein Raumplanungsvertrag geschlossen. 

 

 

5. Abschnitt: Mobilität 

§ 19  
Mobilitätsentwicklung Nüziders 

(1) Die Mobilitätsentwicklung in Nüziders orientiert sich am Gesamtwohl der Bevölkerung. ÖPNV, Fußgän-
ger:innen und Radfahrer:innen stehen im Mittelpunkt. Das Mobilitätsverhalten wird damit vorrangig 
auch unter dem Aspekten Ressourcenschonung und Energieeffizienz gesteuert.  

(2) Partnerschaften, Kooperationen und die Abstimmung mit den Nachbargemeinden, insbesondere mit 
der Stadt Bludenz sowie mit der Region Walgau und den Verkehrsträgern sind dazu erforderlich. 

§ 20  
Ziele zur Straßenraumentwicklung / zum Straßen- und Wegenetz 

(1) Die Bevölkerung wird verstärkt in die Mobilitätskonzeption sowie in verkehrsplanerische Maßnahmen 
und Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Straßenraumes einbezogen. 

(2) Eine Verkehrsberuhigung des Ortskerns wird angestrebt. Maßnahmen dazu, wie zB Begegnungszone, 
Shared Space werden geprüft. 

(3) Verkehrsprojekte, die aufgrund von Umfang und Standort geeignet sind, die räumlichen und strukturel-
len Gegebenheiten deutlich zu verändern, sollen hinsichtlich möglicher / gewünschter Impulse auf die 
Gemeindeentwicklung untersucht und optimiert werden. Dazu wird eine Abstimmung mit den Nachbar-
gemeinden, insbesondere der Stadt Bludenz sowie mit der Region Walgau und mit den Verkehrsträgern 
angestrebt.  
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§ 21  
Ziele zum ÖPNV 

(1) Der ÖPNV wird in Abstimmung mit der Region Walgau und den Verkehrsträgern und nach Maßgabe der 
finanziellen Möglichkeiten weiterentwickelt.  

(2) Das Busnetz soll weiter ausgebaut und die Bedienungsqualität weiter verbessert werden. Dabei setzt 
sich die Gemeinde auch für eine Verbesserung der ÖPNV-Verbindungen zwischen den Gemeinden, eine 
gute Anbindung an den Bahnhof Bludenz und bessere Verbindungen zu den Randzeiten und am 
Wochenende ein. 

(3) Die Gemeinde prüft sämtliche Entwicklungsmaßnahmen (Flächenwidmung, Bebauungsplanung, 
Standortentscheidungen etc) auch hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen mit dem ÖPNV.  

(4) Die Gemeinde unterstützt Überlegungen, die zu einer Verkehrsentlastung im Raum Bludenz-Bürs- 
Nüziders beitragen können. 

§ 22  
Ziele zum Fuß- und Radwegenetz 

(1) Die Gemeinde bekennt sich zum Ausbau des überörtlichen Radwegenetzes in Abstimmung mit der 
Landesradroutenkonzeption.  

(2) Als lokaler Beitrag zur Verkehrsentlastung und zur Hebung der Lebensqualität wird das örtliche Fuß- und 
Radwegenetz schrittweise weiter verdichtet. Für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen wird eine best-
mögliche Bedienungsqualität angestrebt. Mögliche Maßnahmen dazu sind: 

a) Durchwegung sichern und weiter verbessern. 

b) Alte Wegverbindungen aktivieren und sichern. 

c) Verkehrssicherheit erhöhen und Wege gestalterisch aufwerten. 

d) Fahrradspuren entlang von Hauptverkehrsstraßen einfordern. 

(3) Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Verdichtung des Wegenetzes werden bei jeder Entwicklungs-
maßnahme (Bau- und Infrastrukturmaßnahme, Grundteilung, Umlegung, Flächenwidmung, Bebauungs-
planung etc) geprüft.  

(4) Eine weitere Verbesserung der Fahrradinfrastruktur wird angestrebt. Mögliche Maßnahmen dazu sind: 

a) Attraktive und ausreichende Fahrradabstellmöglichkeiten an allen zentralen Start- und Zielpunkten 
schaffen, zB bei Bildungseinrichtungen, ÖPNV-Haltestellen. 

b) Potenziale des E-Bikes als innerörtliches Verkehrsmittel nutzen; dazu Ausbau der E-Bike-Infrastruktur 
(Ladestationen, Abstellmöglichkeiten etc) prüfen. 
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6. Abschnitt: Klimawandelmanagement - Energie(raumplanung) - Versorgungsraum 

§ 23  
Klimawandelmanagement und Energieraumplanung 

(1) Die Gemeinde Nüziders bekennt sich zu einer umweltverträglichen, nachhaltigen und energieeffizienten 
Gemeindeentwicklung. Kommenden Generationen soll eine Gemeinde mit höchster Lebensqualität 
übergeben werden.  Dazu nutzt die Gemeinde die ihr zur Verfügung stehenden Raumplanungsinstru-
mente, um das Energiesparen, die Steigerung der Energieeffizienz und den Einsatz von erneuerbarer 
Energien sowie notwendige Maßnahmen zur Klimawandelanpassung zu etablieren  

(2) Die Gemeinde Nüziders berücksichtigt in allen kommunalen Politik- und Planungsfeldern die Folgen des 
Klimawandels und plant dazu Maßnahmen zur Reduktion der erwartbaren Risiken, zur Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien und zur Reduzierung fossiler Energieträger. Dazu erarbeitet die Ge-
meinde einen Aktionsplan zur Anpassung an den Klimawandel in den wesentlichen Aktionsfeldern wie 
zB Wasserversorgung, Hochwasserschutz, Naturgefahren, Hitzeschutz etc.  

(3) Die Gemeinde unterstützt Maßnahmen, die zu einer Versorgung auf Basis erneuerbarer Energieträger 
und einer Nutzung von lokalen Abwärmepotenzialen abzielen.  

(4) Im eigenen Wirkungsbereich geht die Gemeinde beispielgebend voran. Dazu werden insbesondere 
folgende Maßnahmen geprüft: 
- Erhebung der Potenziale zum Ausbau erneuerbarer Energieträger und die Abwärmenutzung. 
- Geeignete Dachflächen kommunaler Gebäude und Anlagen mit Solarthermie- und/oder Photovoltaik-

anlagen ausstatten. 
- Energieeffizienz der öffentlichen Beleuchtung erhöhen. Die öffentliche Beleuchtung soll dazu auf 

energieeffiziente Technologien umgestellt werden. 
- Aktive Einflussnahme der Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Nutzung von kommunalen, 

gewerblichen und privaten Dachflächen für die Stromproduktion aus PV-Anlagen. 
-  

(5) Die Gemeinde motiviert die Bevölkerung zu Aktivitäten im Bereich Energie- und Klimaschutz. 
Maßnahmen dazu sind u.a.: 
- Durch aktive Informations- und Beratungsangebote Besitzer:innen von fossil betriebenen Heizanlagen 

zum Umstieg auf Heizsysteme auf Basis erneuerbare Energie motivieren. 
- Aktive Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten; dabei Motivierung zur Umsetzung von 

Energie- und Klimaschutzprojekten und -Programmen. 
- Klimaschutzthemen über Gemeindemedien und/ oder die vorhandenen Kommunikationskanäle 

transportieren. 

(6) Den zunehmenden Herausforderungen durch den Klimawandel soll durch übergemeindliche Zusam-
menarbeit begegnet werden. Die Gemeinde Nüziders strebt daher in Bezug auf Energieraumplanung, 
Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Energie eine Abstimmung der Entwicklung mit den umliegen-
den Gemeinden an. Die Zusammenarbeit mit Bludenz und Bürs im Bereich Klimaschutz soll fortgeführt 
und weiter intensiviert werden. Regionale und überregionale Initiativen und Projekte sollen unterstützt 
werden. 
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§ 24  
Technische Infrastruktur 

(1) Die technische Infrastruktur wird entsprechend dem Bedarf und nach Maßgabe der finanziellen Mittel 
weiterentwickelt. Instandhaltung und Ausbau orientieren sich dabei insbesondere auch an den sich 
durch Klimawandel und Energiewende ändernden Rahmenbedingungen. 

(2) Wo sinnvoll und möglich wird eine übergemeindliche Kooperation angestrebt und werden bestehende 
Kooperationen ausgebaut. 

(3) Versorgungs- und Entsorgungsnetze sollen möglichst energie-, flächen- und kosteneffizient gestaltet 
werden. Die Erreichung dieses Ziels wird auf allen Planungsebenen und bei allen der Gemeinde zur Ver-
fügung stehenden Planungsinstrumenten (zB Umlegungspläne, (Teil-)Bebauungspläne, Flächenwid-
mungsplan, Quartiersentwicklungskonzepte, Vertragsraumplanung) berücksichtigt. 

(4) In Bereichen mit vom Leitungsbetreiber definierten Nutzungsbeschränkungen kann die Möglichkeit für 
die Wohn- und die betriebliche Nutzung ergänzende Nutzungen und diesbezügliche Baumaßnahmen 
geschaffen werden. Der Betrieb der Hochspannungsfreileitungen, die den Talboden durchziehen, soll 
dabei sichergestellt werden; Nutzungskonflikte sollen vermieden werden. Gebäudenutzungen, die vom 
Leitungsbetreiber ausgeschlossen werden, sind hier nicht zulässig.  

(5) Das walgau- und landesweit bedeutende Grundwasservorkommen Tschalenga Au wird bei allen Ent-
wicklungsmaßnahmen berücksichtigt. 






